
•	Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau / 
Drjowk hat am 02.07.2019 die Einleitung des Verfahrens zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes (Gesamtänderung für 
alle Flur 1 bis 7) beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	Der Beschluss, die Änderung durchzuführen, wurde am 
__.__.____ im Amtsblatt ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

•	Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unterrichtung 
in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
frühzeitig beteiligt (§ 3 Abs. 1 BauGB).

•	Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange so­
wie die Nachbargemeinden, deren Aufgabenbereich von der 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Planung unter­
richtet und um Äußerung auch im Hinblick auf den erforder­
lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach §  2 Abs.  4 BauGB aufgefordert (§  4 Abs.  1 BauGB). 
Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur Stellung­
nahme eingeräumt.

•	Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau / 
Drjowk hat in ihrer Sitzung am __.__.____ beschlossen 
für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau­
ungsplanes „Energiepark Golschow“ eine vorgezogene 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes durchzuführen, 
den Entwurf gebilligt und die öffentliche Auslegung der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes „Energiepark Gol­
schow“ beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	Der Entwurf der Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
„Energiepark Golschow“ bestehend aus dem Rechtsplan, 
der Begründung und dem Umweltbericht, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffentlich 
ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jeder­
mann schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail 
abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht ab­
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
die Teiländerung des Flächennutzungsplans unberücksichtigt 
bleiben können, am __.__.____ im Amtsblatt ortsüblich be­
kannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).  

•	Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 
__.__.____ von der Auslegung benachrichtigt (§  3 Abs.  2 
BauGB, §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen 
wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme 
eingeräumt.

•	Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens der Be­
hörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden sowie der Bürger Anregungen und Stel­
lungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten Beden­
ken und Anregungen erfolgte durch die Stadtverordneten­
versammlung der Stadt Drebkau / Drjowk am __.__.____. 
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen und Stel­
lungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 
4 BauGB). 

•	Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreb­
kau / Drjowk  hat in ihrer Sitzung am __.__.____ die 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes in der Fassung 
vom __.__.____ festgestellt und die Begründung gebilligt.

	 Drebkau / Drjowk, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

•	Die Teiländerung des Flächennutzungsplanes „Energiepark 
Golschow“ wurde gem. § 6 Abs.1 BauGB der höheren Ver­
waltungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

•	Die Teiländerung des Flächennutzungsplanes „Energiepark 
Golschow“ wurde gem. § 6 Abs. 1 BauGB von der höheren 
Verwaltungsbehörde genehmigt.

	 Az.:_____________

	 ______________, den __.__.____  	

	 Dienstsiegel

•	Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes „Energiepark Golschow“ mit den 
hierzu gefassten Beschlüssen der Stadtverordnetenversamm­
lung der Stadt Drebkau / Drjowk  übereinstimmt.

•	Die Teiländerung des Flächennutzungsplanes wird hiermit 
ausgefertigt.

	 Drebkau / Drjowk, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

•	Die Erteilung der Genehmigung sowie die Stelle, bei der 
der Plan während der Dienststunden von jedermann einge­
sehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhal­
ten ist, wurden durch die Veröffentlichung im Amtsblatt am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

•	In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Ver­
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män­
geln der Abwägung (§ 214 BauGB) sowie auf die Rechts­
folgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hin­
gewiesen worden.

•	Die Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist mit der Be­
kanntmachung wirksam.

	 Drebkau / Drjowk, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

TEILÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

NACHRICHTLICHER AUSZUG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES PLANZEICHENERKLÄRUNG

GELTUNGSBEREICH DER TEILÄNDERUNG

SOPV
SONDERBAUFLÄCHEN „PHOTOVOLTAIK“ 
(§ 5 ABS. 2 NR. 1 BAUGB)

OBERIRDISCHE 
HAUPTVERSORGUNGSLEITUNG STROM 
(§ 5 ABS. 2 NR. 4 UND ABS. 4 BAUGB)

GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 ABS. 2 NR. 5 BAUGB)

WASSERFLÄCHEN
(§ 5 ABS. 2 NR. 7 BAUGB)

FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT (ALT)
(§ 5 ABS. 2 NR. 9A BAUGB)

WALDFLÄCHEN (ALT)
(§ 5 ABS. 2 NR. 9B BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND 
LANDSCHAFT
(§ 5 ABS. 2 NR. 10 BAUGB)

DBD BODENDENKMAL
(§ 5 ABS. 4 BAUGB)

Für die Verfahrensdurchführung und die Darstellun­
gen der Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
gelten u.a. folgende Gesetze und Verordnungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257).

•	 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund­
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Ar­
tikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä­
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge­
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Au­
gust 2025 (BGBI. 2025 I S. 189).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

•	 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 
2018 (GVBl.I/18), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]). 

•	 Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denk­
male im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Denkmalschutzgesetz - BbgD-SchG) vom 24. Mai 
2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. März 2024 
(GVBl.I/24, [Nr. 9], S.9).
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